
9. �Beschluss des Gemeinderates über die Vergabe 
von ﻿Orientierungsnummern für Straßen, 
Gassen und Plätze in Wien

ABl. 29/2001

Der Gemeinderat hat beschlossen:

§ 1.  Die Straßen, Gassen und Plätze in Wien sind wie folgt zu 
nummerieren:
1.	 Die Straßen und Gassen haben für sich abgeschlossen fortlaufende 

Nummern (Orientierungsnummern) zu erhalten, und zwar rechts 
die geraden und links die ungeraden. In jeder Straße oder Gasse hat 
demnach die Nummerierung mit der Orientierungsnummer 1 zu 
beginnen.

2.	 Die niederen Nummern haben in den Längsstraßen und -gassen bei 
der dem Stadtzentrum – das heißt dem Stephansplatz – zugekehrten 
Seite, in den Querstraßen und -gassen in der Regel an der linken 
Seite zu beginnen. Längsstraßen und -gassen sind jene, welche in 
radialer Richtung verlaufen; alle anderen sind Querstraßen und 
-gassen.

3.	 Plätze sind im Kreise von links nach rechts mit fortlaufenden Zahlen, 
beginnend mit der Orientierungsnummer 1, zu versehen.

4.	 Jede Liegenschaft, die an eine öffentliche Verkehrsfläche, auch an eine 
Verkehrsfläche nach § 53 der Bauordnung für Wien, angebunden 
ist, erhält, jedenfalls im Falle einer Bebauung, eine oder mehrere 
Orientierungsnummern. Bei der Lage an mehreren Verkehrsflächen 
erhält die Liegenschaft an jeder Verkehrsfläche eine oder mehrere 
Orientierungsnummern. Bei Kleingartengebieten, Kleingartenge-
bieten für ganzjähriges Wohnen und Gartensiedlungsgebieten kann 
jeder Zugang von der öffentlichen Verkehrsfläche eine Orientie-
rungsnummer erhalten. Orientierungsnummern können schon vor 
Benennung einer Verkehrsfläche vergeben werden; sie sind grund-
sätzlich bei Baubeginn zu vergeben. Eine Änderung einer einmal 
vergebenen oder derzeit bestehenden Orientierungsnummer ist 
nur im Falle von Gefahr in Verzug (z B Verwechslungsgefahr für 
Rettung, Feuerwehr und dergleichen) vorzunehmen.
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§ 2.  Dieser Beschluss tritt am 1. September 2001 in Kraft. Mit dem 
Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt Punkt B. des Beschlusses des Stadt-
rathes der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien vom 7. Februar 1894, 
Amtsblatt der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien Nr 14/1894, 
außer Kraft.
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